
 

1.  Der Vertrag hat fürs Erste eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2012. Er verlängert sich danach 

automatisch um 12 Monate, wenn er nicht drei Monate vor Vertragsende gekündigt wird.

Allgemeine Vertragsbedingungen

Gebündelte Energie ohne Umwege
««« «««

Wir versorgen Sie mit Energie, 
Leidenschaft – und Erdgas!
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      Alles aus 

einer Hand!«««
2.  Das Entgelt für die gelieferte Energie setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:       

Arbeitspreis Erdgas:	 5,00 Cent/kWh (netto)	 5,95 Cent/kWh (brutto)

Grundpreis Erdgas:	 140,00 Euro/Jahr (netto)	 166,60 Euro/Jahr (brutto)

Es handelt sich hierbei um einen Festpreis für den im Endpreis enthaltenen Energieanteil. Der Fest-

preis hat eine Gültigkeit bis zum 31. Dezember 2012 und gilt ab einem Jahresverbrauch 

von 4.000 kWh.

Der angegebene Erdgasnettopreis enthält die Erdgassteuer (derzeit 0,55 Cent/kWh für Erdgas, das zum 

Heizen verwendet wird) sowie die Kosten für die Energielieferung und die Netznutzung einschließlich 

Messung und Abrechnung. Im Bruttopreis enthalten ist die gesetzlich gültige Umsatzsteuer in Höhe von 

gegenwärtig 19 %. Abrechnungsrelevant sind die Nettopreise, es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.

3.  Gemäß Nr. 5.2 AGB der SWS wird für die gelieferten Erdgasmengen in jährlichen Abständen, 

spätestens jedoch nach der Beendigung des Vertrages eine Abrechnung für den Kunden erstellt. 

Das Abrechnungsjahr entspricht dabei in der Regel nicht dem Kalenderjahr. Es werden monatliche 

Abschlagszahlungen erhoben.

4.  Die Stadtwerke sind berechtigt, nach Ablauf der Festpreisbindung die Preise nach billigem 

Ermessen anzupassen. § 315 BGB findet hier Anwendung. Preisänderungen werden dem Kunden 

8 Wochen vorher schriftlich mitgeteilt und zusätzlich im Internet unter www.stadtwerke-schwentinen-

tal.de veröffentlicht. Bei Preisänderungen hat der Kunde ein Sonderkündigungsrecht, den Energielie-

fervertrag mit sechswöchiger Frist zum Datum des Wirksamwerdens der Preisänderung zu kündigen.

5.  Bei der Einführung oder Erhöhung von Steuern oder gesetzlichen bzw. hoheitlichen Abgaben und 

bei der Erhöhung von Netzentgelten innerhalb der Vertragslaufzeit sind die Stadtwerke berechtigt, 

die Mehrbelastungen an den Kunden weiterzugeben. Bei Reduzierung dergleichen sind die Stadt-

werke verpflichtet, diese an den Kunden weiterzuleiten. Mögliche Änderungen erfolgen im selben 

Umfang und zum selben Zeitpunkt. Ein Sonderkündigungsrecht besteht in diesem Fall nicht. Die 

aktuellen Netzentgelte, die Bestandteil des unter Punkt 2 angegebenen Entgeltes sind, sind auf der 

Homepage des jeweiligen Netzbetreibers veröffentlicht.

Mir ist bekannt, dass ich diese Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen nach Unterzeichnung in 

Textform bei den Stadtwerken Schwentinental ohne Begründung widerrufen kann. Die Frist beginnt nach 

Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht, bevor mir auch eine Abschrift der Vertragsurkunde zur 

Verfügung gestellt worden ist. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Ich bestätige die Kenntnis des Widerrufsrechts durch meine Unterschrift auf dem Bestellformular.

Widerrufsbelehrung

10.  Sollte der Wunschtermin nicht realisiert werden können, akzeptieren beide Vertragsparteien den 

nächstmöglichen Termin als Datum des Lieferbeginns. Unter der Voraussetzung, dass alle für die 

Belieferung erforderlichen Maßnahmen erfolgt und positiv bestätigt worden sind, tritt dieser Vertrag mit 

Unterzeichnung durch die Stadtwerke in Kraft. 

6.  Der Kunde erteilt den Stadtwerken mit Unterzeichnung dieses Vertrages die Vollmacht, alle für die 

Kündigung, Netzanmeldung und Nominierung erforderlichen Maßnahmen in seinem Namen auszuführen, 

sofern ihm hierdurch keine Kosten entstehen.

7.  Der Kunde willigt ein, dass die Stadtwerke der für den Wohnsitz des Kunden zuständigen SCHUFA-Ge-

sellschaft Daten für die Beantragung, die Aufnahme und die Beendigung des Liefervertrages übermitteln 

und Auskünfte über den Kunden erhalten. Unabhängig davon werden der SCHUFA auch Daten aufgrund 

nichtvertragsgemäßen Verhaltens übermittelt. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutz-

gesetz nur erfolgen, soweit dies nach Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Der Kunde kann 

Auskunft bei der SCHUFA über die gespeicherten Daten erhalten.

8.  Der Inhalt und die Voraussetzung der Energiekombi der Stadtwerke Schwentinental ist der gemeinsa-

me Bezug von Strom und Gas von der Stadtwerke Schwentinental GmbH. Der Kunde muss:

1.) einen jährlichen Gasverbrauch von mindestens 10.000 kWh haben

2.) für die Laufzeit des Vertrages auch elektrischen Strom für die gleiche Abnahmestelle bei den Stadt-

werken Schwentinental beziehen

9.  Der Kunde hat Anspruch auf einen jährlichen Bonus in Höhe von 50,00 Euro (brutto), wenn er 

12 Monate lang die Voraussetzungen nach Ziff. 11 erfüllt hat. Der Zeitraum von 12 Monaten berechnet 

sich jeweils ab Beginn des letzten geschlossenen Gas- oder Stromvertrages des Kunden. Der Bonus wird 

auf das Girokonto des Kunden überwiesen; eine Barauszahlung erfolgt nicht.

 www.stadtwerke-schwentinental.de
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    W
ir geben richtig Gas!

S.WS Kundencenter, 
Ortsteil Klausdorf
Seebrooksberg 1
24222 Schwentinental
Telefon | 0431 220 8241-0
Fax | 0431 220 8241-157
Störungsdienst | 0431 220 8241-160

Öffnungszeiten |
Montag bis Freitag 08:00 –12:30 Uhr
Montag und Dienstag 13:30 –16:00 Uhr
Donnerstag 13:30 –18:00 Uhr 

Gebündelte Energie ohne Umweg

Unsere Kunden stehen für uns im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit. 
Erreichbarkeit, Nähe und persönliche Beratung gehören zu unseren 
zentralen Unternehmenswerten, denen wir jetzt nach unserem Umzug 
noch besser gerecht werden können.

S.WS Kundencenter, 
Ortsteil Raisdorf
Theodor-Storm-Platz 1
24223 Schwentinental
Telefon | 04307 8241-166
Störungsdienst | 04307 8241-160

Öffnungszeiten |
Montag, Dienstag, Freitag 08:00 –12:30 Uhr
Donnerstag 15:00 –17:30 Uhr

      Wir liefern 

natürlich auch 

Ökogas!       « ««



«

Versorgungsvertrag ausfüllen und sparen
Füllen Sie einfach den nebenstehenden Antrag aus und schicken Sie ihn 
mit der Kopie Ihrer letzten Abrechnung an uns zurück. Sie können ihn 
natürlich auch in unseren Kundencentern direkt abgeben. Bitte denken 
Sie an eine Kopie des derzeitigen Versorgers, damit wir alle nötigen 
Daten übernehmen können. Die weiteren Formalitäten erledigen wir 
dann und informieren Sie über den Zeitpunkt des Versorgungswechsels. 
So kinderleicht ist der Wechsel für Sie!

Natürlich können Sie sich den Versorgungsvertrag auch bequem und 
einfach online unter www.stadtwerke-schwentinental.de herunterladen 
und zum günstigen S.WS-Erdgas-Tarif wechseln.

Dort erhalten Sie auch unsere AGB und genaue Informationen zum 
Wechsel – oder sprechen Sie uns direkt an, wir helfen Ihnen gern.
Sie erreichen uns per E-Mail unter info@stadtwerke-schwentinental.de 
oder telefonisch unter 0431 220 8241-0.

„Selbstverständlich bin ich sofort mit meinem privaten Gasverbrauch zu 
unseren Stadtwerken Schwentinental gewechselt – kompetent, vor Ort 
und dann auch noch günstig.“ 
                    			      Frau Susanne Leyk,
				                   Bürgermeisterin

««« «««
Zuverlässig, sauber und kostensparend, um nur einige der vielen positiven 
Eigenschaften des Erdgases zu nennen. Erdgas ist der von Natur aus 
schadstoffärmste fossile Brennstoff und gilt als äußerst umweltfreundlich, 
effizient und vielseitig einsetzbar. 

Erdgas: Energie mit Zukunft
««« «««

Vertragslaufzeit:
   12 Monate ab Beginn der Versorgung – drei Monate Kündigungsfrist
   vier Wochen Kündigungsfrist bei Umzug

««« «««

Vorteile im Überblick «

Preissicherheit für ein Kalenderjahr
Alles aus einer Hand

Kundencenter in Klausdorf und Raisdorf
Günstige und faire Produkte

Persönliche Ansprechpartner

««« ««««««
««« «««

*Ab einem Verbrauch von 10.000 kWh.

Service:
««« «««

   Sie unterschreiben nur – wir übernehmen den gesamten Wechselvorgang 
   für Sie   
   kostenfreie telefonische Beratung in allen Fragen der Energieversorgung
   persönliche Beratung in unseren Kundenzentren Ortsteil Raisdorf 
   sowie Ortsteil Klausdorf

«««

Gewünschter Liefertermin:

Die Stadtwerke haben einen günstigen Einkaufszeitpunkt ausgewählt 
und konnten sich eine begrenzte Menge sichern, die wir unseren Bürgern 
jetzt anbieten möchten. Achtung: Die Liefermenge ist limitiert, deshalb 
schnell abschließen. Es erfolgt also keine Preisanhebung, wenn der 
Erdölpreis wieder steigt! 

Ein Wechsel lohnt sich jetzt richtig!

S.WS Erdgas
Für Privatkunden ab einem Verbrauch von 4.000 kWh pro Jahr

Grundpreis:         166,60 Euro/Jahr

Festpreis:	              5,95 Cent/kWh*

– unser Gas für ganz Schwentinental

«««

««««««

«««

Die Stadtwerke Schwentinental jetzt mit noch 
mehr Energie
Als zuverlässiger und flexibler Energiedienstleister vor Ort ermöglichen wir 
allen Bürgern in Schwentinental und Umgebung auch die Versorgung mit 
Erdgas.

««« «««

««« «««

«««

 *Bis 31. Dezember 2012

««« «««
Treue zahlt sich aus: 
ganz auf S.WS setzen und Geld sparen
Zusätzlich gewähren wir allen Kunden, die Strom und Gas von den Stadt-
werken Schwentinental beziehen, einen Treuebonus von 50,00 Euro. 
Dieses Angebot gilt ab einem Gasverbrauch von 10.000 kWh.

Gasversorgung nur bei bestehendem Hausanschluss – bei einem anderen 
Netzbetreiber als den S.WS liest dieser den Zählerstand zusätzlich ab.

Als Kunde profitieren Sie außerdem durch unsere exklusive Kundenkarte, 
mit der Sie vorteilhafte Eintrittskonditionen ins Freibad Schwentinepark 
genießen und bei unseren Partnern attraktive Rabatte erhalten. 
Die genaue Liste finden Sie auf www.stadtwerke-schwentinental.de.

Leistungsmerkmale: ««« «««
   sichere Versorgung mit Erdgas
   Sondervertrag für Haushalte und Mehrfamilienhäuser
   Erdgas zum Heizen, Kochen, Waschen und Trocknen
   jährliche Abrechnung Ihres individuellen Verbrauches 
   monatliche Abschlagsbeträge für den laufenden Verbrauch

50,00 Euro

Treuebonus*««

Erdgas

    Jetzt geben wir richtig Gas!

Unterschrift des Kunden:

Kreditinstitut:

Die Stadtwerke verpflichten sich, dem Kunden Erdgas zu den Bedingungen dieses Vertrages zu liefern. Als 
wesentlicher Vertragsbestandteil gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Erdgasbeliefe-
rung durch die Stadtwerke Schwentinental GmbH“. Diese wurden dem Kunden ausgehändigt und sind im 
Internet verfügbar.

Kundennummer:

Der Kontoinhaber ermächtigt den Lieferanten widerruflich, Rechnungs- 
und Abschlagsbeträge aus diesem Auftrag von seinem Girokonto im 
Lastschrifteinzugsverfahren abzurufen.

Angaben zur Lastschrifteinzugsermächtigung

««« «««
Name des Kontoinhabers:

«««

Bankleitzahl:
««« «««

Kontonummer:

Ort, Datum:
««« 

Unterschrift des Kunden:

Bestellformular
„Erdgas für Schwentinental“

Mit Festpreisgarantie bis zum 31. Dezember 2012
Liefervertrag für Privatkunden 

Bei Lieferantenwechsel fügen Sie bitte eine Kopie Ihrer letzten Abrechnung bei, 

wenn griffbereit! Dieses stellt einen schnellen und fehlerfreien Lieferanten-

wechsel sicher. 

«
Ich bin bereits Kunde bei den Stadtwerken Schwentinental. 

««« «««

Kunden-/ Vertragsnummer der Verbrauchsstelle:
««« «««

Es handelt sich um einen Umzug/Einzug zum:
««« «««

Abweichende Lieferadresse, Straße und Hausnr.:
««« «««

Abweichende Lieferadresse, PLZ und Ort:
««« «««

Durchschnittlicher Jahresverbrauch in kWh: 

Zählernummer (zwingend erforderlich):
««« 

Ja, ich möchte auch Erdgas aus Schwentinental!«
Derzeitiger Lieferant:

««« «««

Ort, Datum:
««« 

Achtung,
das Angebot ist limitiert – 

schnell zugreifen!


